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                     vorhandene Gebäude außerhalb des Geltungsbereichs

Sachsen

Die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes gelten für die 4. Änderung
mit folgenden Ergänzungen analog:

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen:

1. Art der baulichen Nutzung

1.3  4. Planänderung: Garagen und/oder Carports gem. § 12 BauNVO sind auch
außerhalb der Baugrenzen zulässig. Garagen und Carports müssen mindestens 6 m
von der jeweils zugewandten Straßenkante entfernt sein.

7.6 Ergänzung 4. Planänderung
Eine Unterbrechung der straßenbegleitenden Grünflächen für eine
Grundstückszufahrt für das Baufeld 26 bis zu 4m Breite ist zulässig.

7.8. Ergänzung 4. Planänderung: Das Niederschlagswasser der nicht mit hochbaulichen
Anlagen bzw. Anlagen nach 7.7 überbauten Grundstücksflächen (z.B. Wegen und
Terrassen und Nebenanlagen) ist auf dem jeweiligen Grundstück breitflächig zu
versickern. Für die Regenrückhaltung bzw. Regenwassernutzung des auf dem
Grundstück anfallenden Niederschlagswassers wird eine Zisterne mit mindestens 5
m³ Stauvolumen für das Baufenster 26 festgesetzt. Der Überlauf erfolgt in den
Mischwasserkanal "Schöne Aussicht".

- Hinweise:

Die Hinweise unter III "Hinweise" gelten für die 4. Planänderung analog. Der Hinweis
5.1 wird durch die neue Festsetzung 7.8 für die 4. Planänderung, und nur für das
Baufeld 26, ersetzt.

  1. Für außerhalb der Baugrenze notwendige Garagen und Carports gem. § 12
BauNVO gilt der Mindestwaldabstand nach § 2 Sächsisches Waldgesetz
(SächsWaldG) von 30 m.

4. Planänderung:

WA 

WA 4. Planänderung

4. Änderung des Satzungsbeschlusses der Stadt Lichtenstein/Sa. über den Bebauungsplan 
Lichtenstein/Sa., Sonnenberg, auf der Grundlage von § 13 b Baugesetzbuch (BauGB)  im 
beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung, Wohnungsbau

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I 
S. 1728) geändert worden ist, sowie nach § 89 der Sächsische Bauordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706) geändert worden ist, wird nach Beschlussfassung durch den 
Stadtrat vom .................... und mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde folgende Satzung der 
Stadt Lichtenstein/Sa. über den Bebauungsplan Lichtenstein/Sa., Sonnenberg, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

Teil A - Planzeichnung
Maßstab 1 : 500
Planzeichenerklärung
Planzeichen ohne Normcharakter und sonstige Planzeichen

Teil B - Text
Textliche Festsetzungen
Hinweise

Verfahrensvermerke:

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses vom 9.12.2019 Anwendung des Verfahrens nach § 13b
Baugesetzbuch (Bebauungspläne der Innenentwicklung, beschleunigtes Verfahren ohne Umweltprüfung)
entsprechend den Vorschriften des § 13 Baugesetzbuch.

Lichtenstein/Sa., den ........................ (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

2. Der Stadtrat hat am ........................ den Entwurf des Bebauungsplanes sowie die Begründung beschlossen
und zur Auslegung bestimmt. Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die
Nachbargemeinden sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB auf der Grundlage von § 4a
Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ........................ zur Stellungnahme ausgefordert worden.

     Lichtenstein/Sa., den ........................ (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),
sowie der Begründung haben in der Zeit vom ..................... bis zum ..................... während der
Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem
Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift
vorgebracht werden können, am ..................... im Amtsblatt ortsüblich bekannt gemacht sowie im Internet
am ........................ veröffentlicht worden.

    Lichtenstein/Sa., den ........................ (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

4. Die Bezeichnung und graphische Darstellung der Flurstücke im Geltungsbereich betreffs  ihrer
Übereinstimmung mit den Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters vom ……………………… wird für
den Bebauungsplan mit Stand vom ..........................  bestätigt. Die Lagegenauigkeit der zeichnerischen
Darstellung wurde nicht geprüft.

    Glauchau, den ........................         (Siegelabdruck) Landratsamt,
Amt für ländliche Entwicklung und
Vermessung (untere
 Vermessungsbehörde)

5. Der Stadtrat hat die vorgebrachten Anregungen sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange
am ............................ geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

    Lichtenstein/Sa., den ....................... (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

6. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am
............................ vom Stadtrat als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit
Beschluss des Stadtrates vom ............................ gebilligt.

Lichtenstein/Sa., den ...................... (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

7. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und dem Text
     (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Lichtenstein/Sa., den ...................... (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

8. Bekanntmachung des Inkrafttretens der Satzung gemäß § 10 (3) BauGB am .............

Lichtenstein/Sa., den ...................... (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

Verfahrensvermerke 4. Planänderung:

Trinkwasser

Elt 380 V

                     Einfahrtsbereich

4. Planänderung:
Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB

 St

Mit Geh-, Fahr und Leitungsrechten rechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

 G1 Gehrecht zu Gunsten der Flurstücke 1243/3, 1243/2, 12437 und 1243/6.

4. Planänderung:

Das Gehrecht in einer Breite von 1,30 m verläuft unmittelbar entlang der
Grundstücksgrenze.

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2939) geändert worden ist

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert
worden ist

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel
3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist

Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016
(SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 12. April 2021 (SächsGVBl. S. 517)
geändert worden ist

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 10
des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2020) geändert worden ist

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1699) geändert worden ist

Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 20. Mai 2021 (BGBl. I S. 1194) geändert worden ist, und Strahlenschutzverordnung
(StrlSchV) vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 2036), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 20. Mai 2021 (BGBl. I S. 1194) geändert worden ist

Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), das zuletzt
durch das Gesetz vom 9. Februar 2021 (SächsGVBl. S. 243) geändert worden ist

Waldgesetz (SächsWaldG) für den Freistaat Sachsen vom 10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), das
zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 11. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 358) geändert worden ist

Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsKrWBodSchG) vom 22. Februar 2019
(SächsGVBl. S. 187)

Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S.
138, 148), das zuletzt durch Artikel 15 der Verordnung vom 12. April 2021 (SächsGVBl. S. 517) geändert
worden ist

Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Sicherung und
öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten zur
Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geologiedatengesetz - GeolDG) vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1387)

Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (SächsGVBl. S. 287)

Satzung des Landkreises Zwickau über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen im Landkreis
Zwickau
(Abfallwirtschaftssatzung 2019 – AWS 2019) vom 27. September 2018

BEBAUUNGSPLAN SONNENBERG
Stadt Lichtenstein / Sachsen
4. Änderung des Bebauungsplanes
Satzung gem. § 13b BauGB
TEIL  A - Planzeichnung

Übersichtskarte ohne Maßstab

Dipl.-Ing. S. Staudte, Landschaftsarchitektin

Scheringerstraße 3
08056 Zwickau

4. Änderung des Bebauungsplanes
Satzung gem. § 13b BauGB
31.08.2021

4. Planänderung
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